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Die Fach- und Fordergrundsatze flr
Qualifizierungs- und  Koordinie-
rungsmalRnahmen fur birgerschatftli-
che / ehrenamtliche Arbeit im sozia-
len Bereich sind im Anhang abge-
druckt. Sie werden von den neuen
Bewilligungsmodalitdten nicht be-
rahrt.

1. Lokale Anlaufstellen

Lokale Anlaufstellen sind Freiwilli-
genagenturen, Freiwilligenzentren,
Seniorenbiros oder besondere fur
Blrgerengagement/Ehrenamt Zu-
standige Stellen in der Kommunal-
oder Kreisverwaltung, bzw. in Freier
Tragerschaft. Sie zeichnen sich
durch einen Trager uUbergreifenden
Arbeitsansatz aus.

2. Beantragung der Teilnahme am
Qualifizierungsprogramm

Voraussetzung ist die Bereitschaft
der Anlaufstelle, gemeinsam mit den
ortlichen Vereinen und Initiativen ein
Qualifizierungsprogramm fur Ehren-
amtliche zu entwickeln, dafir den
Qualifizierungsbedarf Ehrenamtlicher
vor Ort zu erheben und entspre-
chende Mal3nahmen fur das laufen-
de Jahr zu planen. Der Vernetzungs-
gedanke spielt bei diesen Aktivitaten
eine wichtige Rolle.

Der Antrag auf Teilnahme (formloses
Schreiben) ist schriftlich ab Ende des
Vorjahres bis zum 1. Marz des For-
derjahres an das Regierungsprasidi-
um Darmstadt zu richten und sollte
Antworten auf folgende Fragen ent-
halten:

e Warum ist Ihre Organisation zur
Erfullung der Aufgaben als lokale
Anlaufstelle geeignet?

e Nach welchem Verfahren soll die
Erhebung des Qualifizierungsbe-

darfs der Ehrenamtlichen erfolgen
(Arbeitsschritte, zeitlicher Rah-
men)?

e Fur welchen (raumlichen) Bereich
(z.B. Kreisgebiet, Stadtgebiet)
wird das  Qualifizierungspro-
gramm geplant?

Wenn ihre Anlaufstelle bereits im
Vorjahr teilgenommen hat, reicht der
Hinweis, dass Sie die Teilnahme am
Qualifizierungsprogramm erneut be-
antragen.

Egal ob Neuantrag oder Wiederho-

lungsantrag

e Geben Sie an, welche Kosten
Ihnen fir die Erhebungsarbeiten
entstehen (nach Nr. 4.2.a der
Fach und Fordergrundsatze kon-
nen bis zu 2.000 € beantragt
werden).

e Geben Sie an, welche Kosten
Ihnen fur die Durchfiihrung und
finanzielle Abwicklung der Quali-
fizierungsmalRnahmen entstehen
(nach Nr. 4.2.b der Fach und
Fordergrundsatze kdnnen bis zu
2.000 € beantragt werden).

Das Regierungsprasidium legt die
Antrage dem Hessischen Sozialmi-
nisterium zur Entscheidung vor.
Nach Zustimmung erhélt die Anlauf-
stelle vom Regierungsprasidium zu-
nachst einen Bescheid uber die Be-
willigung der Mittel zur Erstellung des
Malnahmeplans, die Auszahlung
erfolgt gemaR der im Bescheid ge-
troffenen Regelung (in der Regel
nach Eingang der Einverstandniser-
klarung zum Zuwendungsbescheid).

3. Beantragung der Qualifizie-
rungsmaflnahmen

Bereits teilnehmende Anlaufstellen
kbnnen Ende des Vorjahres das
Qualifizierungsprogramm planen.
Anlaufstellen, die sich neu beworben



haben, sollten dies nach Eingang der
Teilnahmebewilligung tun.

In den sog. MalRnahmeplan (ein Ex-

cel-Dokument mit mehreren Arbeits-

blattern, das Ihnen eine Ubersicht

des Mal3nahmeplans in Tabellenform

zeigt) sind einzutragen:

e Informationen zur durchgefihrten
Bedarfserhebung

e Beschreibung der geplanten
Mafl3nahmen mit Angaben:
zum Teilnehmerkreis,
zur Zahl der Unterrichtseinheiten,
die jeweils dafir beantragten
Kosten,
sowie der Gesamtbetrag, der von
der Anlaufstelle beantragt wird.

4. Bewilligung des Antrags der
Qualifizierungsmalnahmen

Das Regierungsprasidium prift und
bewilligt die bewilligungsfahigen An-
trdge zeitnah. Die Anlaufstellen er-
halten dartber einen Bescheid vom
Regierungsprasidium. Die beigefugte
Einverstandniserklarung muss dem
Regierungsprasidium zurickgesandt
werden. Die Auszahlung erfolgt ge-
mald der im Bescheid getroffenen
Regelung (in der Regel nach Ein-
gang eines Mittelabrufs der Anlauf-
stelle).

5. Beantragte Qualifizierungsmali-
nahmen, die nicht stattfinden

Wenn beantragte und bewilligt Quali-
fizierungsmalRnahmen nicht im For-
derjahr stattfinden oder zu einem
spateren Zeitpunkt muss dies sofort
durch einen gednderten Mal3hahme-
plan dem Regierungsprasidium per
Mail mitgeteilt werden. Im Anschrei-
ben soll kurz vermerkt werden, wel-
che Anderungen sich ergeben haben
(bitte im Betreff der Mail auch immer
das Aktenzeichen der Anlaufstelle
nennen).

6. Prifung der Wirksamkeit

Alle vom Hessischen Sozialministeri-
um geférderten Malinahmen werden
evaluiert, um eine angemessene
Verwendung oOffentlicher Mittel si-
cherzustellen. Die fir die Konzeption
und Durchfiihrung Verantwortlichen
verstehen diese Evaluation zudem
als Chance, das Programm zu
verbessern.

Zur Erleichterung ihrer Arbeit wurden
die Erhebungsbbdgen als Dateien
konzipiert. Sie kdnnen herunter gela-
den werden unter:
www.gemeinsam-aktiv.de im Be-
reich ,Service / Qualifizierungspro-
gramm®,-oder
www.sozialnetz.de/familienatlas
unter dem Stichwort ,Forderpro-
gramme®.

Die Wirksamkeitsprifung umfasst

drei Teile:

e Teilnehmerfragebdgen — sie die-
nen der Bewertung des Kurses
durch die Teilnehmer. Drucken
Sie die Datei aus und leiten Sie
die bendtigte Anzahl der Bdgen
an die Bildungstrager weiter, da-
mit sie bei Abschluss der Mal3-
nahmen von den Teilnehmern
ausgefullt werden konnen.

e Bildungstragerfragebogen - er
dient der Bewertung des Kurses
durch den Bildungstrager und be-
ruht in Teilen auf den Bewer-
tungsergebnissen der Kursteil-
nehmer.

¢ Anlaufstellenfragebogen — er ent-
halt die Aufstellung der durchge-
fuhrten Malnahmen und eine
Auswertung der Arbeit der An-
laufstelle.

Achten Sie bitte darauf, dass die Bil-
dungstrager lhnen die Bewertungs-
bdgen der Teilnehmer zusenden und
Ihnen ihre eigene Bewertung (Bil-
dungstragerfragebogen) als Datei
madglich zeitnah nach Abschluss der
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jeweiligen MalRnahmen zukommen
lassen. Nehmen Sie lhre eigene Be-
wertung  (Anlaufstellenfragebogen)
nach Abschluss aller MalRnahmen
vor.

Senden Sie Bildungstrager- und An-
laufstellenfragebogen sowie den ak-
tuellen MalRRnahmeplan bis zum
31.01. des auf die Forderung folgen-
den Jahres per EMail an das Hessi-
sche Sozialministerium (Frau Pres-
ber) sowie an das Regierungsprasi-
dium Darmstadt (Herrn Hehl).

AulRerdem sind die Teilnehmerfrage-
bogen per Post an das Hessische
Sozialministerium zu senden.

7. Abschluss der MalRnahmen ei-
nes Forderjahres: Der Ver-
wendungsnachweis

Nach Abschluss des Foérderjahres
sind die in den Zuwendungsbeschei-
den des Regierungsprasidiums
Darmstadt genannten Unterlagen
(Anlaufstellenfragebogen, Malnah-
meplan) bis zum 01.03. des auf die
Forderung folgenden Jahres als Ver-
wendungsnachweis zuzusenden.

Der Verwendungsnachweis muss in
Papierform Ubersandt werden.

Anhang



Fach- und Foérdergrundséatze fur

die

Forderung von Qualifizie-

rungs- und Koordinierungsmali-
nahmen fur birgerschaftli-
che/ehrenamtliche Arbeit im sozia-

len

0

1.1

1.2

1.3

Bereich

Bei der Forderung von Qualifizie-
rungs- und Koordinierungsmali-
nahmen fur burgerschatftli-
che/ehrenamtliche Arbeit ist auch
die Richtlinie fir die Forderung
sozialer Gemeinschaftseinrich-
tungen und nichtinvestiver sozia-
ler Mal3nahmen (Investitions-
und MalRnahmenférderungsricht-
linie — IMFR) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten.

Ziel und Gegenstand der For-
derung

Ziel der Forderung ist es, ehren-
amtlich engagierte Burgerinnen
und Burger durch Basisqualifi-
zierung und Schulung fir spezi-
fische Aufgabengebiete zu un-
terstitzen und fir neue Aufga-
ben vorzubereiten, sowie bisher
nicht Engagierte fur ehrenamtli-
ches/ birgerschaftliches Enga-
gement zu motivieren. Beson-
ders erwlnscht sind Elemente
zur Familienférderung sowie der
Verbesserung der Chancen-
gleichheit und der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie fir Man-
ner und Frauen.

Zielsetzung der Foérderstruktur
ist es, dabei gleichzeitig die lo-
kalen Strukturen der ehrenamtli-
chen Arbeit zu starken und ihre
Vernetzung zu verbessern.
Gegenstand der Foérderung sind
Qualifizierungsangebote fur Eh-
renamtliche.

Trager
Antragsberechtigt sind lokale
Anlaufstellen (Freiwilligenagen-

4.2

4.3

4.4

Anhang

turen in freier oder kommunaler
Tragerschaft u.a.) und Gebiets-
korperschaften.

Allgemeine Voraussetzungen
der Forderung

Die Anlaufstelle bzw. Gebiets-
korperschatft erarbeitet gemein-
sam mit lokalen ortsansassigen
Vereinen/Verbanden/Initiativen
ein Programm, das Qualifizie-
rungsangebote fur Ehrenamtli-
che enthalt. Die Anlaufstelle
tragt Sorge fur die Durchfiihrung
der MalRBnahmen durch 6rtliche
Bildungstrager bzw. durch die
Vereine selbst. Sie tibernimmt
die finanzielle Abwicklung und
stellt sicher, dass die Wirksam-
keit der durchgefuihrten Mal3-
nahme Uberprift werden kann.

Umfang der Forderung

Die Forderung erfolgt in Form
von Projektforderung als Festbe-
tragsfinanzierung, bzw. Anteils-
finanzierung (s. Ziffer 4.4).
Zuwendungsfahig sind die Kos-
ten der lokalen Anlaufstellen.
Fur a) die Erarbeitung eines lo-
kalen Qualifizierungsprogramms
betragt die Zuwendung in der
Regel bis zu 2.000 € und fir b)
die Durchfiihrung und finanzielle
Abwicklung der Qualifizierungs-
mafl3nahme betragt die Forde-
rung in der Regel bis zu 2.000 €.
Die Zuwendung fiur die Kosten
der Qualifizierungsmaf3nahmen
betragt 35 € je Unterrichtsstunde
(45 Min.). Voraussetzung ist ei-
ne Teilnehmerzahl von mindes-
tens 7 Personen pro Mal3nah-
me.

Far QualifizierungsmalRnahmen
nach 8§ 45 c Abs. 3 SGB XI
(Pflegeleistungsergénzungsge-
setz) betragen die Zuwendun-
gen fur die Unterrichtsstunde (45
Min) in der Regel 50 % der ent-



5.2

5.3

5.4

5.5

stehenden Kosten, max. 35 €.
Voraussetzung ist ebenfalls eine
Teilnehmerzahl von mindestens
7 Personen pro Malinahme. Die
Kriterien fur die Schulung und
Fortbildung der Helferinnen und
Helfer gemald der Empfehlungen
der Spitzenverbande der Pflege-
kassen und des Verbandes der
privaten Krankenversicherungen
e.V. zur Férderung von niedrig-
schwelligen Betreuungsangebo-
ten sowie Modellvorhaben zur
Erprobung neuer Versorgungs-
konzepte und Versorgungsstruk-
turen nach § 45 ¢ Abs. 6 SGB Xl
vom 24.07.2002 sind einzuhal-
ten.”

Abwicklung der Forderung
Zustandige Stelle fur Antrags-
verfahren und die Abwicklung
der Férderung ist das Regie-
rungsprasidium Darmstadt.

Der Antrag auf Teilnahme ist
von den Anlaufstellen unter Be-
schreibung des Verfahrens, wie
das Qualifizierungsprogramm
erarbeitet wird, bis zum 1. Méarz
des Forderjahres einzureichen.
Nach Bewilligung der Teilnahme
der Anlaufstelle kann der Antrag
auf Durchfuhrung von Qualifizie-
rungsmaf3nahmen eingereicht
werden. Gleichzeitig ist hierzu
das erarbeitete Programm unter
Angaben des Umfangs und der
Kosten der einzelnen Qualifizie-
rungsmaf3nahmen einzureichen.
Die Entscheidung Uber die An-
trdge wird im Rahmen der Pro-
grammgestaltung und -
weiterentwicklung durch das So-
Zialministerium getroffen.

Die Landesmittel werden den
Antragstellern vom Regierungs-
prasidium Darmstadt bewilligt
und ausgezahlt. Der Magistrat
oder der Kreisausschuss erhalt
eine Kopie des Bewilligungsbe-
scheides.

5.6 Der Verwendungsnachweis
(Vordruck 6.42) ist zusammen
mit den von der Anlaufstelle, den
Bildungstragern und den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
auszufullenden Erhebungsbo-
gen zur Wirksamkeit der Qualifi-
zierungsmalinahmen bis zum 1.
Marz des auf die Bewilligung
folgenden Jahres dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt vor-
zulegen. Das Regierungsprasi-
dium Darmstadt legt dem Sozi-
alministerium einen Bericht Uber
die Verwendung bis zum 1. Sep-
tember jeden Jahres vor.

6 Wirksamkeit
Ab 2002 wird die Wirksamkeit al-
ler Forderprogramme des Sozi-
alministeriums tberpruft. Die
vom Sozialministerium aufge-
stellten Kriterien sind von den
Tragern entsprechend der Vor-
gaben (Erhebungsbdgen) anzu-
wenden. Die mit dem Verwen-
dungsnachweis einzureichenden
Erhebungsbégen sind von der
zustandigen Stelle vom Verwen-
dungsnachweis zu trennen und
dem Sozialministerium zum
Zweck der Evaluation bis zum 1.
April zu Ubermitteln.

7 Ubergangs- und Schlussbe-
stimmungen
Die Fach- und Fordergrundsatze
treten am 01.01.2003 in Kraft

Fach- und Fordergrundséatze fur die Férde-
rung von Qualifizierungs- und Koordinie-
rungsmafnahmen fir burgerschaft-
lich/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich
vom 19.11.2002 (StAnz Nr. 49/2002, S.
4589) i.d.F. vom 02.02.2004 (StAnz Nr.
712004, S. 902)



	Förderung von Qualifizierungs- und 
	Leitfaden für lokale Anlaufstellen

